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                                                          Liebenfels, im Feber 2026 

Verkehrsbeschränkung 
Tauwetterperiode 2026 
 
 
 

K U N D M A C H U N G 
  
Die Marktgemeinde Liebenfels gibt bekannt, dass gemäß § 44b StVO 1960 zur Vermeidung von 
Straßenschäden infolge des einsetzenden Tauwetters eine 
 
allgemeine Gewichtsbeschränkung von 7,5 Tonnen Gesamtgewicht auf allen Straßen im 
Verwaltungsbereich der Marktgemeinde Liebenfels 
 
verfügt wird. 
 
Diese Maßnahme betrifft sämtliche Gemeinde- und Verbindungsstraßen laut 
Einreihungsverordnung der Marktgemeinde Liebenfels vom 20.12.2011. 
 
Die Gewichtsbeschränkung tritt mit dem Aufstellen der entsprechenden Verkehrszeichen gemäß 
§ 52 lit. a Z 9c StVO 1960 („Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht“) in Kraft und gilt 
bis zur Entfernung dieser Verkehrszeichen. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind: 
 

a) Einsatzfahrzeuge sowie Fahrzeuge des Straßen- und Störungsdienstes und der Müllabfuhr 

b) Linien- und Schulbusse 

c) Milch-, Lebensmittel-, Futtermittel- und Tiertransporte sowie Fahrzeuge der 
Tierkörperverwertung 

d) Fahrzeuge zur Lieferung von Heizmaterialien bis max. 18 Tonnen Gesamtgewicht, sofern 
die Zustellung bis spätestens 9:00 Uhr erfolgt 
 

 
 

Der Bürgermeister 
 
 

  
Klaus Köchl 

 
 


